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Anmeldung zur Sachkundeprüfung 

Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK 
bei der IHK für Oberfranken Bayreuth
Titel, Name, Vorname:
     

Geburtsdatum:
     
Geschlecht:
     

Geburtsort:
     

Straße:
     
PLZ, Ort:
              
Telefon:
     
Mobil:

     
Fax:

     
E-Mail:
     
Ich melde mich an zur 
 FORMCHECKBOX 

Erstprüfung 
 FORMCHECKBOX 

Wiederholungsprüfung
Prüfungstermine
Anmeldeschluss
 FORMCHECKBOX 

25. Januar 2023
26. Dezember 2022
 FORMCHECKBOX 

26. April 2023
27. März 2023
 FORMCHECKBOX 

26. Juli 2023
26. Juni 2023
 FORMCHECKBOX 

25. Oktober 2023
25. September 2023
Die praktische Prüfung findet in der Regel im Anschluss an die schriftliche Prüfung am gleichen Tag statt. Eine Verschiebung der praktischen Prüfung auf einen späteren Zeitpunkt behält sich die IHK vor.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass die Durchführung der Prüfung zum gewünschten Termin davon abhängig ist, dass eine ausrei​chende Zahl an Prüfungsteilnehmern erreicht wird und der angegebene Prüfungstermin nicht bereits ausgebucht ist. Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung. Sofern die Prüfung nicht zu dem von Ihnen angegebenen Termin durchgeführt wer​den kann, informieren wir Sie bis spätestens zwei Wochen vor dem Termin. Ca. zwei Wochen vor dem Prüfungstermin erhalten Sie den Gebührenbescheid und die Einladung. 

Sie können von Ihrer Anmeldung nur schriftlich zurücktreten. Bei Rücktritt kann eine Stornogebühr erhoben werden (Seite 3 Nr. 5). Eine Absage des Prüfungstermins durch die IHK bleibt vorbehalten. Falls eine Sachkundeprüfung durch die IHK abgesagt werden muss, werden bezahlte Gebühren erstattet. Weitergehende Ansprüche (z. B. Ersatz von Reisekosten) sind ausgeschlossen. 
Umfang der Prüfung

 FORMCHECKBOX 

Vollprüfung (umfasst alle schriftlichen Kategorien und die praktische Prüfung) 



 FORMCHECKBOX 

Antrag auf Beschränkung der schriftlichen Prüfung auf folgende Kategorie(n)


 FORMCHECKBOX 
 
offene Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 4 KAGB (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 FinVermV) 
 FORMCHECKBOX 
 
geschlossene Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 5 KAGB (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 FinVermV) 

 FORMCHECKBOX 

Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Vermögensanlagengesetzes

(§ 3 Abs. 2 Nr. 3 FinVermV) 
(ACHTUNG: nur in Verbindung mit „geschlossenen  Investmentvermögen“ wählbar!)
(bitte beachten Sie Seite 3 Nr. 2)
 FORMCHECKBOX 

Antrag auf Befreiung von der praktischen Prüfung nach § 3 Abs. 5 FinVermV 
(bitte beachten Sie Seite 3 Nr. 6)

Ich füge folgenden Nachweis in Kopie bei: 
 FORMCHECKBOX 

Wiederholung der praktischen Prüfung (bitte Nachweis über bestandenen schriftlichen Teil beifügen)

Die Prüfungsgebühr (Seite 3 Nr. 4) wird mit der Anmeldung zur Prüfung fällig und muss vor Beginn der Prüfung bezahlt werden. Andernfalls ist eine Teilnahme an der Prüfung nicht möglich.

Bitte schicken Sie den Gebührenbescheid an
 FORMCHECKBOX 

meine obenstehende Adresse
 FORMCHECKBOX 

folgende Adresse; der angegebene Empfänger erklärt mit seiner Unterschrift die durch die 

Anmeldung zur Sachkundeprüfung entstehenden Gebühren zu tragen

Firma:


     

     


Straße:


 FORMTEXT 

     


Titel, Name, Vorname:


PLZ, Ort:



Bestätigung über die Richtigkeit der Angaben:

Die IHK für Oberfranken Bayreuth kann Prüfungsteilnehmer bei falschen Angaben in diesem Antrag von der weiteren Teilnahme an der Prüfung ausschließen und die Prüfung für nicht bestanden erklä​ren.

In Kenntnis dieser Folgen bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben.

Von der Prüfungsordnung und den Prüfungsbedingungen, insbesondere Anmelde-, Rücktritts- und Stornie​rungsbedingungen sowie Hinweisen zur Prüfungsgebühr (vgl. dazu Seite 3, Anlage) habe ich Kenntnis genom​men und akzeptiere diese. 

Mir ist bekannt, dass eine Teilnahme an der Prüfung nur möglich ist, wenn der Zahlungseingang der Prüfungs​gebühr spätestens am Tag der Prüfung vorliegt.
Die Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 DS-GVO habe ich zur Kenntnis genommen.

X


Ort, Datum, Unterschrift des Prüfungsteilnehmers
Hinweise für die Anmeldung zur Sachkundeprüfung

für Finanzanlagenfachmann/-frau § 34f GewO 
1. Empfänger der Anmeldung
Die Anmeldung zur Prüfung ist ausschließlich an eine für die Abnahme der Sachkundeprüfung für Finanzanlagenfachmann/-frau zuständige Industrie- und Handelskammer zu richten. 

2. Wahlbereich
Unabhängig davon, ob die Sachkundeprüfung für alle Kategorien von Finanzanlagen abgelegt oder auf einzelne Kategorien beschränkt werden soll, werden im schriftlichen Teil der Prüfung in allen Fällen die grundlegenden wirtschaftlichen und rechtlichen Kenntnisse (= sog. „Allgemeiner Teil“ i. S. d. Ziff. 2 der Anlage 1 zu § 1 Abs. 2 FinVermV) geprüft.
3. Unterschriften
Soll der Gebührenbescheid an einen abweichenden Empfänger gerichtet werden, muss dies durch seine Unterschrift bestätigt werden.

4. Prüfungsgebühr 
Vollprüfung (schriftliche und praktische Prüfung)

Teilprüfung nur schriftliche Prüfung
in einer Kategorie
280,- EUR



in einer Kategorie
200,- EUR
in zwei Kategorien
320,- EUR



in zwei Kategorien
230,- EUR
in drei Kategorien
360,- EUR



in drei Kategorien
260,- EUR

Wiederholung praktische Prüfung 170,- EUR

5. Stornogebühr 
Im Falle des Rücktritts vor der Prüfung fallen bis 30 Tage vor dem Prüfungstermin keine Kosten an. Danach wird eine Stornogebühr von 50 % der Gebühr fällig. Bei Rücktritt am Tag der Prüfung oder Nichterscheinen zur Prüfung beträgt die Stornogebühr 100 % der fälligen Gebühr.
6. Befreiung von der praktischen Prüfung
Nach § 3 Abs. 5 FinVermV ist der praktische Prüfungsteil nicht zu absolvieren, wenn der Prüfling
1. eine auf die Kategorie offene Investmentvermögen i. S. d. § 3 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 FinVermV beschränkte Prüfung ablegen möchte und
· eine Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 oder § 34 e Abs. 1 GewO hat oder
· einen Sachkundenachweis gem. § 34 d Abs. 2 Nr. 4 GewO („Versicherungsfachmann/-frau“) besitzt 
oder einen Abschluss nachweisen kann, der der Sachkundeprüfung  gleichgestellt ist 
(§ 19 VersVermV).
2. eine Folgeprüfung zur Erweiterung einer nach § 34 f Abs. 1 Satz 3 GewO oder § 34 h Abs. 1 Satz 3 GewO auf einzelne Kategorien von Finanzanlagen beschränkten Erlaubnis ablegt.

Bitte per Post oder Fax an:

Industrie- und Handelskammer 


Telefax: 0921 886-9760

für Oberfranken Bayreuth



Telefon: 0921 886-760

Barbara Lodes




E-Mail:   b.lodes@bayreuth.ihk.de

Bahnhofstr. 25

95444 Bayreuth

Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 DS-GVO

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth, Bahnhofstraße 25, 95444 Bayreuth, Tel.: 0921/886-0, E-Mail: info@bayreuth.ihk.de. Die Datenverarbeitung erfolgt zur Durchführung und Abwicklung der Sach-/Fachkundeprüfung einschließlich des Prüfungsergebnisses sowie für die Ausstellung von Zweitschriften. Rechtsgrundlage hierfür ist § 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e) DS-GVO (hoheitliche Aufgabe) i.V.m. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, § 34h Abs. 1 S. 4 GewO i.V.m. § 2 Abs. 1 FinVermV der dazugehörigen Prüfungsordnung der IHK für Oberfranken Bayreuth in der jeweils aktuellen Fassung. Sofern Sie als Rechnungsempfänger betroffen sind, werden Ihre Daten zur Gebührenbescheiderstellung verarbeitet. Rechtsgrundlage ist in diesem Fall § 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DS-GVO (Vertrag/Vorvertrag). Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre diesbezüglichen Rechte erhalten Sie im Internet unter ihkofr.de/sachkundeprüfung oder von Ihrem zuständigen Sachbearbeiter. 
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